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 (1) Kleinräumige Gebiete,

1. die die Landschaftsgestalt besonders prägen,

2. die Naturgebilde im Sinne des § 28 aufweisen,

3. die der naturnahen Erholung dienen,

4. die besondere Lebensgemeinschaften von Pflanzen oder Tieren enthalten oder

5. deren unveränderte Erhaltung wegen ihrer kleinklimatischen, ökologischen oder kulturgeschichtlichen Bedeutung

von öffentlichem Interesse ist,

können zu deren Schutz und P9ege mit der für die Sicherung des Schutzzweckes erforderlichen Umgebung durch

Verordnung der Landesregierung zum geschützten Landschaftsteil erklärt werden. Hierfür kommen insbesondere

Teiche, Wasserläufe und Gewässerufer, Auen, Feuchtbiotope oder charakteristische Geländeformen in Betracht.

(2) Die Verordnung nach Abs. 1 hat die 9ächenmäßige Begrenzung, den jeweiligen Schutzgegenstand und Schutzzweck

sowie die zur Erreichung des Schutzzweckes notwendigen Gebote, Verbote, P9ege- und Entwicklungsmaßnahmen zu

enthalten.

(3) Im geschützten Landschaftsteil sind vorbehaltlich Abs. 4 und 5 alle EingriAe untersagt, die dem Schutzzweck

zuwiderlaufen.

(4) Die Naturschutzbehörde kann mit Bescheid Ausnahmen vom Verbot des Abs. 3 bewilligen, wenn die geplante

Maßnahme keine wesentliche Beeinträchtigung des Schutzzweckes darstellt.

(5) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die geplante Maßnahme eine wesentliche Beeinträchtigung des Schutzzweckes

darstellt, jedoch das öAentliche Interesse an der beantragten Maßnahme unter dem Gesichtspunkt des Gemeinwohls

deutlich höher zu bewerten ist als das öAentliche Interesse an der Bewahrung des geschützten Landschaftsteiles vor

störenden EingriAen. Bei der Interessensabwägung ist zu berücksichtigen, ob der angestrebte Zweck auf eine

technisch und wirtschaftlich vertretbare andere Weise erreicht werden kann und dadurch der Schutzzweck in

geringerem Umfang beeinträchtigt würde. Der Erhaltungs-, Ergänzungs- oder Erneuerungsvorrang sowie die

stadtökologischen Funktionen der von dem EingriA betroAenen Flächen sind in die Abwägung jedenfalls

miteinzubeziehen.

(6) Die Bewilligung ist erforderlichenfalls unter Bedingungen, Befristungen und Au9agen zu erteilen, um eine

Beeinträchtigung des Schutzzweckes möglichst gering zu halten. Für die Erfüllung der mit der Bewilligung verbundenen

Au9agen und Bedingungen kann eine angemessene Frist festgesetzt werden. Zur Überprüfung der bescheidmäßigen

Ausführung hat der Verpflichtete der Behörde die Erfüllung der Auflagen und Bedingungen unverzüglich anzuzeigen.
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